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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

07.10.1983 

Geschäftszahl 

83/17/0156 

Rechtssatz 

Die Durchführung von Verbesserungsarbeiten ist der Begünstigung des § 28 BewG jedoch - sofern eine 
Beeinträchtigung des Erhaltenswertes unterbleibt - nicht hinderlich. Maßgeblich sind die durchschnittlichen 
Erhaltungskosten, die im Verbesserungsaufwand enthalten sind bzw durch diesen substituiert werden. 


